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(54) Stopfpickel

(57) Ein Stopfpickel (4) weist eine ebene Pickel-
schrägfläche (3) auf, die mit einer Plattenvorderseite (1)
einer Pickelplatte (2) einen spitzen Winkel α einschließt.
Die Pickelschrägfläche (3) ist bezüglich einer Pickel-
längsrichtung einerseits durch die Plattenunterkante (6)
und andererseits durch eine - durch Schnitt mit dem ge-
samten hinteren Schaftteil (20) gebildete -
Schaftschnittlinie (22) begrenzt. Eine auf der Pickel-

schrägfläche (3) befindliche Referenzlinie (15) ist von
einem oberen - von der Plattenunterkante (6) die größte
Distanz aufweisenden - Endpunkt (A) der Pickelschräg-
fläche (3) weiter distanziert als von einer Schaftendlinie
(11). Damit ist sowohl ein vereinfachtes Eindringen des
Stopfpickels (4) in den Schotter als auch eine verbes-
serte Befestigung von Hartmetallplättchen gewährlei-
stet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stopfpickel für eine
Stopfmaschine zum Unterstopfen von unterhalb eines
Gleises befindlichem Schotter, bestehend aus einem -
bezüglich einer Stopfrichtung einen vorderen und einen
hinteren Schaftteil aufweisenden - Pickelschaft und ei-
ner an dessen unterem Ende positionierten, eine vom
Pickelschaft distanzierte Plattenunterkante aufweisen-
den Pickelplatte mit einer vor einer Plattenrückseite vor-
gesehenen Plattenvorderseite, wobei der Pickelschaft
mit der Plattenrückseite eine gemeinsame, zur Platten-
unterkante parallele Schaftendlinie bildet.
[0002] Durch US 5 261 763 ist ein derartiger Stopfpik-
kel bereits bekannt, wobei zur Optimierung der Abrieb-
festigkeit sowohl auf der Pickelplatte als auch am unte-
ren Ende des Pickelschaftes Hartmetallplatten befestigt
sind. Das untere Ende des Pickelschaftes ist gekröpft
ausgebildet und weist eine stufenförmige Ausnehmung
zur Aufnahme einer Pickelplatte auf.
[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt
nun in der Schaffung eines Stopfpickels der gattungs-
gemäßen Art mit einer optimalen Abriebfestigkeit und
einem reduzierten, durch Eintauchen in Schotter be-
wirkten Eindringwiderstand.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit ei-
nem Stopfpickel der eingangs genannten Art durch die
im Patentanspruch 1 angeführten Merkmale gelöst.
[0005] Durch diese Merkmalskombination kann das
untere Ende des Stopfpickels für einen reduzierten Ein-
tauchwiderstand extrem keilförmig ausgebildet werden.
Mit dem Hochführen der Pickelschrägfläche bis weit
über die obere Kante der Pickelplatte kann der gesamte
Querschnitt des Pickelschaftes ohne Beeinträchtigung
der erforderlichen Festigkeit minimiert werden. Durch
die Ausbildung der Pickelschrägfläche als Ebene ist in
vorteilhafter Weise eine erhöhtem Abrieb ausgesetzte
Knicklinie vermeidbar.
[0006] Weitere Vorteile und Ausbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der
Zeichnung.
[0007] Im folgenden wird die Erfindung anhand von in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen nä-
her beschrieben.
[0008] Es zeigen:

Fig. 1 bzw. 2 und 4 jeweils eine Seitenansicht bzw.
eine Rückansicht eines unteren Abschnittes eines
Stopfpickels,
Fig. 3 einen Längsschnitt gemäß der Schnittlinie III
in Fig. 4,
Fig. 5 einen Querschnitt gemäß der Schnittlinie V
in Fig. 4, und
Fig. 6 eine Rückansicht einer Variante eines Stopf-
pickels.

Wie in Fig. 1 und 2 ersichtlich, ist sowohl eine Platten-
vorderseite 1 einer Pickelplatte 2 als auch eine Pickel-

schrägfläche 3 eines Stopfpickels 4 mit Hartmetallplätt-
chen 5 abgedeckt, um die Abriebfestigkeit zu erhöhen.
Der besseren Übersicht wegen sind die Hartmetallplätt-
chen in den weiteren Fig. 3 bis 5 nicht dargestellt.
[0009] Die eine Plattenunterkante 6 aufweisende Pik-
kelplatte 2 geht sowohl im Bereich einer Plattenrücksei-
te 7 als auch an einer oberen Kante 8 der Pickelplatte
2 in einen Pickelschaft 9 über. Dieser weist bezüglich
einer Stopfrichtung 18 einen vorderen Schaftteil 19 und
einen hinteren Schaftteil 20 auf. Pickelplatte 2 und Pik-
kelschaft 9 sind durch Schmieden einstückig herge-
stellt.
[0010] Die Pickelschrägfläche 3 setzt sich aus einem
- bezüglich einer Pickellängsrichtung 21 - durch einen
unteren Teil der Plattenrückseite 7 gebildeten unteren
Abschnitt 10 und einem durch eine Schaftendlinie 11
von diesem getrennten oberen, durch eine
Schaftschnittlinie 22 begrenzten Abschnitt 12 zusam-
men. Die Schaftschnittlinie 22 weist im hinteren Schaft-
teil 20 einen oberen Endpunkt A auf, der bezüglich der
Plattenunterkante 6 maximal distanziert ist. Die Pickel-
schrägfläche 3 schließt mit der Plattenvorderseite 1 ei-
nen Winkel α von etwa 30° ein. Dieser Winkel kann
zweckmäßigerweise zwischen etwa 25° bis 35° variie-
ren. Die Pickelschrägfläche 3 bildet eine Ebene 13, d.
h. jede in der Ebene 13 liegende und normal zur Plat-
tenunterkante 6 verlaufende Linie ist als Gerade ausge-
bildet.
[0011] Eine Schnittlinie einer normal zur Plattenvor-
derseite 1 und durch die obere Kante 8 der Pickelplatte
2 verlaufenden Bezugsebene 14 mit der Pickelschräg-
fläche 3 wird als Referenzlinie 15 bezeichnet (Fig. 4).
Deren Distanz a zum oberen Endpunkt A ist größer als
eine Distanz b zwischen Referenzlinie 15 und der
Schaftendlinie 11. Zweckmäßigerweise kann die Di-
stanz a um etwa 20% bis etwa 50% größer sein.
[0012] Wie insbesondere in Fig. 4 ersichtlich, ist die
Referenzlinie 15 um wenigstens 40% kürzer als die
Schaftendlinie 11 ausgebildet. Aus Fig. 5 geht hervor,
daß eine Distanz c zwischen Referenzlinie 15 und Plat-
tenrückseite 7 kürzer ist als eine Dicke d der Pickelplatte
2. Damit ergibt sich eine reduzierte Querschnittsfläche
des Stopfpickels 4 für dessen verbessertes Eintauchen
in den Schotter. Durch Fig. 1 und 3 ist erkennbar, daß
die Plattenvorderseite 1 der Pickelplatte 2 und eine Be-
grenzungslinie 16 des Pickelschaftes 9 in einer gemein-
samen Ebene 17 angeordnet sind.
[0013] Bei der in Fig. 6 dargestellten Version eines
Stopfpickels ist die Pickelplatte 2 asymmetrisch in be-
zug auf den Pickelschaft 9 ausgebildet.

Patentansprüche

1. Stopfpickel (4) für eine Stopfmaschine zum Unter-
stopfen von unterhalb eines Gleises befindlichem
Schotter, bestehend aus einem - bezüglich einer
Stopfrichtung (18) einen vorderen und einen hinte-
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ren Schaftteil (19,20) aufweisenden - Pickelschaft
(9) und einer an dessen unterem Ende positionier-
ten, eine vom Pickelschaft (9) distanzierte Platten-
unterkante (6) aufweisenden Pickelplatte (2) mit ei-
ner vor einer Plattenrückseite (7) vorgesehenen
Plattenvorderseite (1), wobei der Pickelschaft (9)
mit der Plattenrückseite (7) eine gemeinsame, zur
Plattenunterkante (6) parallele Schaftendlinie (11)
bildet, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

a) eine mit der Plattenvorderseite (1) einen spit-
zen Winkel α einschließende, eine Ebene (13)
bildende Pickelschrägfläche (3), die bezüglich
einer Pickellängsrichtung (21) einerseits durch
die Plattenunterkante (6) und andererseits
durch eine - durch Schnitt mit dem gesamten
hinteren Schaftteil (20) gebildete -
Schaftschnittlinie (22) begrenzt ist.
b) eine auf der Pickelschrägfläche (3) befindli-
che Referenzlinie (15), die durch eine normal
zur Plattenvorderseite (1) sowie durch eine
obere Kante (8) der Pickelplatte (2) verlaufende
Bezugsebene (14) einerseits und die Pickel-
schrägfläche (3) andererseits gebildet wird, ist
von einem oberen - von der Plattenunterkante
(6) die größte Distanz aufweisenden - End-
punkt (A) der Pickelschrägfläche (3) weiter di-
stanziert als von der Schaftendlinie (11).

2. Stopfpickel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine durch den oberen Endpunkt (A)
und die Referenzlinie (15) bestimmte Distanz (a)
um 20% bis 50% größer ist als eine durch die Re-
ferenzlinie (15) und die Schaftendlinie (11) be-
grenzte Distanz (b).

3. Stopfpickel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Winkel α etwa 25° bis 35°
beträgt.

4. Stopfpickel nach Anspruch 1,2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Pickelschrägfläche (3) und
die Plattenvorderseite (1) zur Gänze durch Hartme-
tallplättchen (5) abgedeckt sind.

5. Stopfpickel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Referenzlinie (15)
um wenigstens 40% kürzer als die Schaftendlinie
(11) ausgebildet ist.

6. Stopfpickel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Distanz (c) zwi-
schen Referenzlinie (15) und Plattenrückseite (7)
kürzer ist als eine Dicke (d) der Pickelplatte (2).

7. Stopfpickel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Pickelplatte (2)
und der Pickelschaft (9) durch Schmieden einstük-

kig ausgebildet sind.

8. Stopfpickel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Plattenvordersei-
te (1) der Pickelplatte (2) mit einer vorderen Kante
(16) des Pickelschaftes (9) in einer gemeinsamen
Ebene (17) angeordnet ist.
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